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Kommission GSW vom 
20. Oktober 2020 
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Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
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 Einführungsgesetz zum 
Tierseuchengesetz 
(EG TSG) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 390.200 (Ein-
führungsgesetz zum Tierseu-
chengesetz [EG TSG] vom 
6. Mai 2008) (Stand 1. Januar 
2016) wird wie folgt geändert: 

   

§  3 
Entschädigungen 

    

1 Eine Entschädigung bei 
Nutztierverlusten wird geleistet 

    

a) bei Tierseuchen, die gemäss 
Bundesrecht entschädi-
gungspflichtig sind, 

    

b) bei Tierseuchen gemäss 
den Bestimmungen des 
Bundesrechts, für die der 
Regierungsrat eine Entschä-
digungspflicht vorsieht, 

    

Ergebnis der 1. GR-Beratung vom 
10. November 2020: 
- Zustimmung zum Prüfungsantrag der 
Kommission GSW (S. 5) 
- Ablehnung Minderheitsantrag Kom-
mission GSW (S. 5) 
- Im Übrigen Zustimmung zu den An-
trägen des Regierungsrats 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/390.200/de
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c) in Härtefällen.     

2 Anspruch auf Entschädigung 
gemäss Absatz 1 lit. b und c 
besteht nur, wenn Tierhalter-
beiträge entrichtet werden. 

2 Anspruch auf Entschädigung 
gemäss Absatz 1 lit. b und c 
[…] hat, wer Tierhalterbeiträge 
entrichtet […]. Ebenso An-
spruch haben Imkerinnen und 
Imker, an deren Stelle der 
Kanton die Tierhalterbeiträge 
entrichtet. 

   

3 Der Regierungsrat regelt die 
Bemessung der Entschädi-
gungen und das Verfahren. 

    

§  5 
Tierhalterbeiträge 

    

1 Halterinnen und Halter von 
Nutztieren leisten jährlich  
einen Tierhalterbeitrag. 

1 Halterinnen und Halter von 
Nutztieren leisten jährlich  
einen Tierhalterbeitrag. Für 
Bienenvölker leistet der Kan-
ton den Beitrag. 

   

2 Als Nutztiere gelten     

a) Tiere der Rinder-, Schwei-
ne-, Schaf- und Ziegengat-
tung, 

    

b) Tiere der Pferdegattung,     

c) Bisons, Hirsche, Lamas, 
Alpakas, 

    

d) Nutzgeflügel,     
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e) Nutzkaninchen,     

f) Bienenvölker,     

g) gewerbsmässig gezüchtete 
Fische. 

    

3 Der Tierhalterbeitrag wird 
soweit möglich pro Grossvie-
heinheit (GVE) erhoben und 
beträgt höchstens Fr. 10.– pro 
Jahr und GVE. Der Mindest-
beitrag pro Tierhalterin oder 
Tierhalter beträgt unter Vorbe-
halt von Absatz 4 lit. c Fr. 20.–. 

    

4 Der Regierungsrat     

a) legt im Rahmen der grund-
sätzlichen Lastenverteilung 
gemäss § 4 die Höhe des 
Tierhalterbeitrags pro GVE 
fest, 

    

b) legt in Anlehnung an Absatz 
3 die Bemessungsgrundla-
gen für Nutztiere, die sich 
nicht als GVE abbilden las-
sen, fest, 

    

c) legt fest, unter welchen Vo-
raussetzungen auf einen 
Mindestbeitrag für Bienen-
völker verzichtet werden 
kann, 

c) Aufgehoben.    
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d) kann für die Beitragspflicht 
einen Mindestbestand an 
Nutztieren festlegen, 

    

e) legt die Modalitäten für den 
zur Beitragsberechnung 
massgebenden Tierbestand 
fest, 

    

f) kann weitere Nutztiere der 
Beitragspflicht unterstellen. 

    

5 Mit Zustimmung der beitrags-
pflichtigen Personen können 
Tierhalterbeiträge mit zugesi-
cherten landwirtschaftsrechtli-
chen Ansprüchen verrechnet 
werden. 

    

§  8 
Verwendung der zweckgebun-
denen Erträge 

    

1 Die zweckgebundenen Erträ-
ge werden verwendet für 

    

a) Entschädigung bei Nutztier-
verlusten gemäss § 3, 

    

b) Kosten der Entsorgung in-
folge einer Tierseuche um-
gestandener Tiere, 

b) Kosten der Entsorgung in-
folge einer Tierseuche um-
gestandener oder zur Seu-
chenbekämpfung getöteter 
Tiere, 
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 bbis) Kosten der Direktabholung 
toter Nutztiere gemäss § 11 
Abs. 4, 

Prüfungsantrag lit. bbis 

Auf die zweite Beratung ist zu 
prüfen, ob bei Schweinen über 
200 kg die Direktabholung o-
der Sammlung der Kadaver 
koordiniert möglich ist. 

 
Zustimmung 

 
Zustimmung 

c) Entschädigungen an Perso-
nen, die zur Bekämpfung von 
Tierseuchen eingesetzt wer-
den, 

c)  […] Kosten des Einsatzes 
aller zur Bekämpfung von 
Tierseuchen […] tätigen Per-
sonen; der Regierungsrat 
kann durch Verordnung pau-
schale Ansätze pro Arbeits-
stunde festlegen, 

Minderheitsantrag lit. c 
Beibehaltung geltendes Recht 

Festhalten Ablehnung Minderheitsantrag 

 cbis) Kosten der tierseuchen-
spezifischen Fort- und Wei-
terbildung der in diesem Be-
reich tätigen Personen, 

   

d) Probeerhebungen und La-
boruntersuchungen, 

    

e) Fahrzeuge, Geräte und wei-
teres Material, die für die Be-
kämpfung von Tierseuchen 
benötigt werden, 

    

f) aus dem Vertrag mit einer 
Entsorgungsfirma vom Kan-
ton zu übernehmende Kos-
ten, soweit sie nicht von 
Gemeinden oder Dritten ge-
tragen werden müssen, 
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g) Beiträge an Tiergesund-
heitsdienste im Rahmen des 
Bundesrechts oder aufgrund 
eines entsprechenden Be-
schlusses des Regierungs-
rats, 

    

h) sämtliche übrigen zur Tier-
seuchenbekämpfung not-
wendigen Massnahmen, so-
weit dafür nicht Dritte aufzu-
kommen haben. 

    

2 Der Regierungsrat kann 
durch Verordnung weitere 
Massnahmen bezeichnen, die 
aus den zweckgebundenen 
Erträgen finanziert werden. 
Diese müssen in einem unmit-
telbaren Zusammenhang mit 
der Tierseuchenbekämpfung 
stehen. 

    

§  11 
Kostentragung 

    

1 Die Gemeinden tragen im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit 
sämtliche Kosten für Bau, Be-
trieb und Unterhalt der Sam-
melstellen sowie der Entsor-
gung. 

    

2 Sie können verursacherge-
rechte Gebühren erheben. 
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3 Sie vergüten dem Kanton die 
ihm aus der Vereinbarung mit 
einer Entsorgungsfirma ent-
standenen Entsorgungskosten 
nach Massgabe des verur-
sachten Aufwands. Der Regie-
rungsrat regelt hierzu die Ein-
zelheiten. Er kann die Trans-
portkosten ganz oder teilweise 
auf die Gemeinden nach Ein-
wohnerzahl verteilen. 

    

 4 Der Kanton trägt die Kosten 
der zwingenden Direktabho-
lung toter Nutztiere. Ausge-
nommen von der Kostentra-
gung ist die Direktabholung 
von Heimtieren gemäss Art. 3 
Abs. 1 lit. b der Verordnung 
über die Tierarzneimittel (Tier-
arzneimittelverordnung, 
TAMV) vom 18. August 2004 1) 
sowie von Tieren, die aus rein 
wirtschaftlichen Gründen getö-
tet werden. 

   

 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

                                                   
1) SR 812.212.27 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/812.212.27/de
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 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter Ziff. I. 

   

 Aarau, 
 
Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


